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Ausgabeart Zulässig  Bemerkungen 

Anzeigen (allgemein) Nein 

Werbung und Spenden sind nicht zulässig. Öffentlichkeitsarbeit der 
Fraktionen/Gruppen ist nur zulässig, soweit sie die öffentliche Darstellung der 
Auffassungen von Fraktionen/Gruppen in Angelegenheiten der Kommune 
dient. Bei Anzeigen in Vereinsheften o.ä. tritt oft der informative Gehalt hinter 
dem werbenden Charakter zurück. Es besteht die Gefahr einer verdeckten 
Parteiwerbung. 

Arbeitsessen Nein 
Ausnahme: Haushaltsklausur oder andere Klausurtagungen, wenn ein konkreter 
Bezug zur Fraktions-/Gruppenarbeit gegeben ist. 

Aufwandsentschädigung Nein 
Persönlicher Anspruch des einzelnen Abgeordneten nach § 55 NKomVG, nicht der 
Fraktion/Gruppe. 

Auslandsreisen Nein 

Notwendigkeit ist von den gesetzlichen Aufgaben der Fraktionen her nicht 
erkennbar. Auslandsreisen werden nur im Rahmen von Delegationen des Rates 
vorgenommen. 

Beiträge an 
kommunalpolitische 
Vereinigungen 

Ja  

Beratungskosten Beschränkt 

Hinzuziehung von sachkundigen Beratenden für Fragestellungen im Rahmen 
der gesetzlichen Aufgaben der Fraktion/Gruppe, auch Referent*innen zu 
kommunalpolitischen Themen (z. B. bei Fraktions-/Gruppensitzungen und 
Klausurtagungen); Keine Rechtsgutachten  

Bewirtung Fraktions-
/Gruppenmitglieder 

Nein Ausnahmen: Erfrischungen sind zulässig sowie Verpflegung bei Klausurtagungen. 

Bewirtung Presse  
Bewirtung von Gästen Ja 

Imbiss und alkoholfreie Tischgetränke, Bezug zur Fraktion-/Gruppenarbeit 
muss gegeben sein. 

Bildungsreisen (allgemein) Nein 
 Ausnahme: Fachbezogener Bezug zur Fraktionsarbeit/Erfüllung  
kommunalverfassungsrechtlicher Aufgaben der Fraktion/Gruppe 

Buchführungskosten Ja Ist der Geschäftsführung zuzurechnen. 
Bürobedarf  
Büroeinrichtung Ja Ggf. über kommunales Beschaffungswesen, Maßstab: Verwaltung 

Erfrischungen Ja siehe Bewirtung 
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen 

Fachliteratur  
Fachzeitschriften Ja 

  

Fahrten in Partnerstädte Nein Besuch möglich im Rahmen der offiziellen Delegationen 

Fahrtkosten Beschränkt 
Siehe „Haushaltsklausur“ und „Reisekosten der 
Fraktions-/Gruppenmitarbeiter.../Reisekosten der Fraktions-/Gruppenmitglieder 

Fahrzeugkosten Beschränkt 
z. B. Anmietung eines Kfz. für Transporte (z. B. bei Umzug der 
Fraktions-/Gruppengeschäftsstelle) 

Fortbildung Ja 

Zulässig für Fraktions-/Gruppenmitglieder (fachbezogen im Hinblick auf die Aufgaben 
der Fraktion/Gruppe in der Vertretung) und  
Fraktions-/Gruppenmitarbeitende (im Rahmen der Geschäftsführung).  

Fraktionslose Abgeordnete Nein 
Die Haushaltsmittel dienen der Finanzierung des Aufwands zur Erfüllung der 
Aufgaben einer Fraktion/Gruppe, diese muss aus mindestens zwei Abgeordneten 
bestehen (§ 57 Abs. 1 NKomVG). 

Gehälter Ja 
Keine Besserstellung gegenüber dem Personal der Kommune 

Gehaltsbuchhaltung Ja Ist der Geschäftsführung zuzurechnen. 

Geschenke allgemein Nein 
Laut Erlass MI sind gesellschaftliche Repräsentationsaufgaben nicht von der 
Zweckbestimmung der Fraktions-/Gruppenmittel gedeckt; es besteht kein Bezug zur 
Fraktions-/Gruppenarbeit. 

Gesellige Veranstaltungen Nein 
  

Gruß-/Glückwunschkarten 
der Fraktion/Gruppen Nein 

siehe Geschenke allgemein 
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen 

(Haushalts)-Klausurtagung Beschränkt 

Anerkannt wird in der Regel eine (Haushalts-) Klausurtagung pro Jahr. Bei der 
Durchführung ist ein strenger Maßstab an die Angemessenheit anzulegen. Die 
Dauer der Tagung hängt auch von der Größe der Kommune ab. Anerkannt werden 
unter Beachtung der Grundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit: 

• Unterkunft und Verpflegung, 
• angemessene Fahrtkosten, nach Möglichkeit sollen 

Fahrgemeinschaften gebildet werden, 
• Aufwendungen für Fachvorträge, wenn ein konkreter Bezug zur 

Fraktions-/Gruppenarbeit gegeben ist, ebenso die Ausgaben für einen 
Moderator, 

Aufwendungen für ein Rahmenprogramm im Sinne eines 
Unterhaltungsprogramms (z.B. künstlerische Darbietungen, Ausflüge) sind nicht 
erstattungsfähig. 

Inserate Beschränkt 
Zulässig im Rahmen der Geschäftsführung z. B. Stellenanzeige für Personal für die 
Fraktions- Gruppengeschäftsstelle 

Instandhaltung 
Büroausstattung 

Ja 
  

Instandhaltung im Gebäude Ja Sofern eine rechtliche Verpflichtung besteht 

Internetpräsentation Ja 

Es gelten die gleichen Regeln wie für die Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen, 
insbesondere sind Wahl- und Parteienwerbung nicht zulässig. Findet technisch 
keine scharfe Trennung in der Darstellung von Fraktions/Gruppen- und 
Parteiarbeit statt (gemeinsame Internetseite), sind die Kosten der Erstellung und 
des Betriebs nur anteilig anerkennungsfähig. Bei allen Veröffentlichungen muss 
ein Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben der Fraktion/Gruppe in der Vertretung 
vorhanden sein. 
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen 

IT-Ausstattung (u. a. PC, 
Laptop, Notebook, Tablet-
PC) 

Beschränkt 

Eine Finanzierung aus Fraktionsmitteln ist nur für die Ausstattung der 
Geschäftsstelle möglich, d. h. die Ausstattung einzelner Mandatsträger mit Laptop 
etc. ist nicht zulässig. Sofern dies von Seiten der Kommune oder des Kreises 
gewünscht wird, sind Mittel aus anderen Haushaltstiteln bereit zu stellen. 
Ersatzbeschaffungen vor Ablauf der gewöhnlichen Nutzungsdauer sind zu 
erläutern. Die aus Mitteln der Kommune beschafften Gegenstände sind Eigentum 
der Kommune. Die bestehenden Bestimmungen der Inventarordnung/ 
Inventarrichtlinien sowie die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit 
sind zu beachten. 

Kontoführungsgebühren, 
Online-Banking Ja Ist der Geschäftsführung zuzurechnen. 

Kopierkosten Ja   
Kosten für 
Personalsachbearbeitung Ja Siehe „Gehälter“ 

Krankenhausbesuche 
(Geschenke) 

Nein Siehe „Geschenke allgemein“ 

Kränze bei Trauerfällen Beschränkt 

Nur für Mitglieder der Fraktion(en)/Gruppen oder Ehemalige, örtliche 
Entscheidung, die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sind zu 
beachten. 

Mahngebühren,  
Säumniszuschläge,  
Überziehungszinsen 

Nein 
  

Miete und Mietnebenkosten Ja 
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen 

Öffentlichkeitsarbeit Beschränkt Informationen über die Fraktions-/Gruppenarbeit in Form von 
Druckerzeugnissen (Fraktions-(Gruppenzeitung), Informationsschriften 
(Flugblätter, Faltblätter) und Zeitungsanzeigen sowie Internetauftritt 
(Homepage, Abdruck eines „Banners“) sind zulässig. 

Die Finanzierung von gemeinsamen Publikationen von Fraktion/Gruppe 
und Partei stößt bei der Anerkennung an die Grenzen der Zulässigkeit. 
Findet keine scharfe Trennung in der Darstellung von Fraktions-/Gruppen 
und Parteiarbeit statt, sind die Kosten nur anteilig anerkennungsfähig. Bei 
allen Veröffentlichungen muss ein Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben 
der Fraktion/gruppe in der Vertretung vorhanden sein. 

Gegen die Verwendung eines Logos der hinter der Fraktion/Gruppe 
stehenden Partei bestehen keine Bedenken, wenn die 
Fraktion/Gruppe als Herausgeberin eindeutig erkennbar ist. 

Parteifinanzierung Nein   

Parteiveranstaltungen, Teilnahme Nein   

Pokale, etc. an Vereine Nein   

Portokosten Ja   

Prozesskosten Beschränkt 
Gerichts- und Anwaltskosten nur, sofern Fraktion/Gruppe selbst 
Prozesspartei und Kostenschuldner ist 

Rechtsgutachten Beschränkt Im Einzelfall bei Bezug zur Fraktions-/Gruppenarbeit 

Reinigungskosten Ja Räume der Fraktions-/Gruppengeschäftsstelle  
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen 

Reisekosten der 
Fraktions-/Gruppenmitarbeiter zu 
Tagungen und 
Fortbildungsveranstaltungen 

Ja 

Bezug zu den Aufgaben der Geschäftsführung muss vorhanden sein. Das Nds. 
Reisekostenrecht ist anzuwenden. 

Reisekosten der 
Fraktion-Gruppensmitglieder zu 
Tagungen oder 
Informationsveranstaltungen 

Ja, soweit 
kein 
Anspruch 
nach § 55 
NKomVG 

Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben der Fraktion in der 
Gemeindevertretung muss vorhanden sein. Das Nds. Reisekostenrecht ist 
anzuwenden. 

Repräsentationskosten Nein Gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der Fraktion/Gruppe 

Rückholkosten zu Sitzungen Nein Es handelt sich um Fahrtkosten (siehe § 55 NKomVG) 

Sitzungsgelder Nein 
Persönlicher Anspruch des einzelnen 
Stadtverordneten/Kreistagsabgeordneten (siehe § 55 NKomVG) 

Skonti und Rabatte 
  Nicht in Anspruch genommene Skonti und Rabatte werden von den 

anerkennungsfähigen Ausgaben abgezogen (Grundsatz der Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit) 

Spenden Nein   

Steuerberatungskosten Beschränkt Nach Einzelfall, s. a. Gehaltsbuchhaltung 

Straf- und Ordnungsgelder Nein   

Tageszeitungen Ja Für die Fraktions-/Gruppengeschäftsstelle 

Telekommunikationskosten Ja 
Telefonkosten, Rundfunkgebühren und Internetanschlüsse Fraktions-
/Gruppenbüro. Ausgaben der einzelnen Fraktions-/Gruppenmitglieder für Telefon 
etc. können nicht anerkannt werden (Aufwandsentschädigung). 

Traueranzeigen Beschränkt Siehe „Kränze“ 

Trinkgelder Nein   

Veranstaltungen Beschränkt 
Sofern Bezug zur Fraktions-/Gruppenarbeit (z. B. Tagungen, 
Vortragsveranstaltungen) besteht. 

Verdienstausfall Nein Persönlicher Anspruch nach § 55 NKomVG 
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Ausgabeart Zulässig Bemerkungen 

Verfügungsmittel d. Fraktions-
/Gruppen-Vors. 

Nein 
  

Vergleiche (gerichtlich oder 
außergerichtlich) Beschränkt Entscheidung im Einzelfall, siehe „Prozesskosten“ 

Wahlkampffinanzierung Nein   

Wartung Bürogeräte Ja   

Weihnachtsfeier der Fraktion Nein Kein Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben der Fraktion/Gruppe 

Zeitungsanzeigen und –artikel Beschränkt 

Stellenanzeigen für die Suche von Mitarbeitenden für die 
Fraktions-/Gruppengeschäftsstelle sind zulässig, ansonsten nur Informationen 
über Fraktions-/Gruppenarbeit, siehe „Öffentlichkeitsarbeit“ 

 


